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Telefon: 04791 930-2135 

E-Mail: veterinaeramt@ 

 landkreis-osterholz.de 

Veterinäramt 

Lebensmittelüberwachung 

Am Osterholze 2 A 

27711 Osterholz-Scharmbeck 

 

 

 

 

Antrag auf Übertragung der Entnahme von Proben zur Untersuchung auf Trichinen 

und der Kennzeichnung der Wildkörper 

 

 

Angaben zur Person 

Name, Vorname der Antragstellerin/des Antragstellers 

Anschrift 

Tel.-Nr. 

E-Mail (freiwillig) 

Bezeichnung des Reviers 

 

Hiermit beantrage ich die Übertragung der Entnahme von Proben zur Untersuchung auf Trichinen 

gemäß § 6 Abs. 2 Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung i. V. m. § 2b Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 

3 Tierische-Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV) und die Kennzeichnung der Wildkörper 

bei Wildschweinen und Dachsen gemäß § 4a Tier-LMHV für den Landkreis Osterholz. 

 

Mir ist bekannt, dass ich die Proben nur bei  

 

1. im Landkreis Osterholz von mir erlegten Wildschweinen oder 

 

2. Wildschweinen, bei deren Erlegung im Landkreis Osterholz ich unmittelbar anwesend war, 

 

entnehmen darf. 

 

Zum Nachweis der notwendigen Schulung für die Wahrnehmung dieser Tätigkeit ist diesem Antrag 

eine entsprechende Sachkundebescheinigung sowie die Kopie des Jagdscheins beigefügt. 

 

Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 

 

Hinweis: Für die Bearbeitung dieses Antrages werden Gebühren in Höhe von 29,00 € erhoben. 
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